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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

im Kanton Zirich
Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
Erscheint monatlich einmal

21. Jahrgang

Nr. 20

710. Dezember 1927

Inhalt: Die Revison des Gesetzes iiber die Leistungen des Staates fiir das Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer vom
2. Februar 1927 (Fortsetzung). — Kant. Ziirch. Verband der Festbesoldeten: Jahresbericht pro 1926/27. — Inhaltsverzeichnis pro 1927,

Die Revision des Gesetzes (ber die Leistungen
des Staates fiir das Volksschulwesen und die
Besoldungen der Lehrer vom 2. Februar 1919.
(Fortsetzung.)

2. Die Beratungasn im Kantonsrat.

Auszug aus dem Protokoll.

Der Referent tritt dem Streichungsantrag entgegen. Der
Paragraph gehort hieher, weil er von der zwangsweisen Ver-

setzung in den Ruhestand handelt. Es hat sich als nitig erwiesen,
dem Erziehungsrat mehr Mittel in die Hand zu geben, um gegen
Ubelstinde einschreiten zu konnen. In Fillen, wo ein Lehrer sich
unwiirdig erweist, an-der Schule zu wirken, ist sofortiges Eingrei-
fen notig.

Dr. Guhl- Ziirich unterstiitzt die Auffassung Dr. Kern; es
kann ein durchavs unschuldiger Lehrer in Untersuchung gezogen

werden: Er beantragt, zu sagen: «Unter Vorbehalt des Rekurses
an den Regierungsrat kann der Erziehungsrat:

1. einem Lehrer, gegen den wegen eines Verbrechens oder we-
gen eines entehrenden Vergehens bereits Untersuchung ein-
geleitet ist» usw.

Es kann sich ja um bloBfe Ehrverletzungen handeln.

Dr. MoufBon, Erziehungsdirektor, lehnt auch diesen Antrag
ab; die Befugnis zwingt nicht, sie ist auch ein Fakultativum. In
Ziffer 1 soll auch am Wortlaut festgehalten werden: gerade bei
Ehrverletzungen ist eine Suspension durchaus am Platz. Tm iibrigen
ist. zn bedenken, dal der Erziehungsrat eine sehr milde Praxis
ausiibt.

Meyer-Bauma stellt den Eventualantrag, falls die Streichung
nicht beschlossen wird, dem § 31 folgende Fassung zu geben:

«§ 31. Unter Vorbehalt des Rekurses an den Regierungsrat ist
ier Erziehungsrat hefugt:

1. Einem Lehrer, gegen den wegen eines Vergehens bereits Un-
tersuchung eingeleitet ist, bis zum Avstrag der Sache die
Fortsetzung seiner Amtstiatigkeit zu untersagen:
einem Lehrer, der um seines eigenen Verschuldens willen
seinen Unterricht ohne Nachteil fiir die Schule nicht fort-
setzen konnte, die Erteilung des Unterrichtes voriibergehend
zu untersagen, ihm einen Vikar zu bestellen und zugleich
zu bestimmen, wieviel der Lehrer an dessen Besoldung bei-
zutragen habe. Erweist sich die bloR voriibergehende Ein-
stellung im Amte als ungeniigende Mafnahme, kann zur Ent-
lassung ans dem Lehramte geschritten werden.

Die Entlassung ist ausgeachlossen. wenn es sich ledwhch
um die Ausiibung verfassungsmifig garantierter Rechte
handelt.

Auf den Antrag des Erziehungsrates kann der Regierungs-
rat dem Entlassenen ein nach freiem Ermessen festzusetzen-
des Ruhegehalt oder eine einmalige Abfindungssumme zu-
sprechen.»

Der Redner hegt Befiirchtungen, daf der § 31 in seiner jetzigen
Fassung auch zu politischen Mafiregelungen mifbraucht werden
konnte. Gegenteiligen Versicherungen ist nicht unbedingt Glaube
7t schenken.

Werder- Ziirich beantragt, hier abzubrechen. den Antrag
Meyer drucken zu lassen und den Mitgliedern zuzustellen.
Der Referent hilt die Drecklegung fiir iiberfliissig. In der

ndchsten Sitzung sollte mit den Differenzen aufgeriumt werden: zu
dem Zwecke sollte man auch die Absichten des Regierungsrates be-
ziiglich § 1 kennen.

Dr. MouBon, Erziehungsdirektor, teilt mit, der Regierungs-
rat wiinsche. die Detailantriige Briner zu § 1 sollten abgelehnt und
dem § 1 folgende lit. i beigefiigt werden:

«§ 1i: allfillig weitere Einrichtungen und Veranstaltungen,
die dem gesundheitlichen Wohl und der Férderung der Er-
Erziehung der Jugend des schulpflichtigen Alters dienen.»

d) Montag, den 17. Oktober 1927.

Fortsetzung der Beratung.

Referent: Haegi- Affoltern a. A.

Der Referent empfiehlt, zuniichst die zuriickgelegten Antriige
zu den §§ 1, 5 und 8 zu behandeln und zwar zuerst diejenigen zn

§$ 1. Die Kommission selbst hat nicht dazu Stellung genommen, aber

die Fraktionen haben dariiber Beratung gepflogen. Unter diesen
Umstéinden muBl der Referent gegeniiber den Antrigen Briner an der
Vorlage der Kommission festhalten, namentlich aus Riicksichten auf
die Staatsfinanzen. Der neue Antrag des Regierungsrates hat den
Vorteil der Bewegungsfreiheit, aber den Nachteil der Unbestimmtheit.

Dr. MouBon, Erziehungsdirektor, bezeichnet die in den An-
trigen Briner enthaltenen Umccluelbun"en der zu unterstiitzenden
Institutionen als zu unbestimmt. Was ist zum Beispiel eine Wald-

und Freiluftschule, was versteht man unter Jugendheimen? Es ist
auch schwer zu sagen, welche Fachlehrer dluch Staatsbeitrige zu

unterstiitzen sind. Der Regierungsrat schligt deshalb vor, alle diese
Weiterungen in einer Generalklausel ins Gesetz aufzunehmen, was
sich um so mehr empfiehlt, weil die Entwicklung heute noch nicht ab-
geschlossen ist. Bei Annahme der Anfriige Briner wire die Unter-
stiitzung allfillig neuer Einrichtungen verunmiéglicht. Der Unter-
stiitzung der korperlichen Erziehung und des Schwimmunterrichies
steht der Redner sympathisch gegeniiber; aber die vorgeschlagene
Fassung ist zu unbestimmt und macht es unméoglich, ihrer Festlegung
im Gesetz zustimmen zu konnen. Aulerdem steht der ganze Ge-
setzesentwurf auf dem Boden, die Gemeinden nur bei Durchfiihrung
gesetzlich vorgeschriebener Erziehungszweige mit Staatsmitteln zu
unterstiitzen. Nun ist schon die Kommission iiber dieses Ziel hinaus-
gegangen, zum Beispiel mit der Subventicnierung von Spielpliizen.
Die Bedeutung dieses Beschlusses erhellt daraus, daf die Stadt Zii-

rich fiir die Schaffung von Spielpldtzen in den letzten Jahren
Fr. 1283 000.— und fiir den Unterhalt Fr. 61 500.— ausgegeben hat.

Das ergiibe einen Staatsbeitrag von Fr. 200 000.— an die Erstellungs-
kosten und Fr. 16 000.— jihrlich an den Unterhalt. Offenbar kénnte
sich die staatliche Subvention nur auf solche Spielplitze beziehen,
die in der Ndhe von Schulhiusern liegen. Es ist also nicht zu um-
gehen, das Nihere in einer Verordnung festzulegen und deshalb emp-
pfiehlt sich die Zustimmung zum Anfrag des Regierungsrates.

I111i-Niirensdorf weist auf den Titel des Gesetzes hin und ver-
tritt die Auffassung, dal die Antrige Briner mit dem Volksschul-
wesen im eigentlichen Sinne wenig zu tun haben. Die Politik der
Linken, die hier eine Bevorzugung der Stidte anstrebt, ist bei der
gewohnten sozialdemokratischen Gleichmacherei unverstindlich.
Wenn man nun hort, was die Spielplitze in Ziirich kosten, mufl man
zu schweren Bedenken kommen. Deshalb empfiehlt es sich, den gan-
zen § 1 in Wiedererwiigung zu ziehen. Der Redner stellt in diesem
Sinne einen Antrag.

Kaufmann- Ziirich ist von dem abwesenden Mitglied Briner
beauftragt, die Zusatzantrige zu lit. d und e zugunsten des Antrages
des Regierungsrates zuriickzuziehen, dagegen wird der Antrag zu
lit. g aufrechterhalten. Illi hat offenbar keine Einsicht in die stédti-
schen Verhiiltnisse, wo die Schaffung von Spielwiesen gegeben ist.

Dr. Sehmid- Ziirich empfiehlt Zustimung zum Antrag des Re-
gierungsrates: dieser trigt der Entwicklung Rechnung, ermiéglicht
aber auch die Beriicksichtigung der Staatsfinanzen. Sollte diese all-
gemeine Fassung nicht beheben so wiirde die freisinnige Fraktion
der zu lit. d beantmgten Ergiinzung zustimmen.

Reichling-Stifa stellt fest, daBl die Opposition gegen die Sub-
ventionierung der von Briner erwihnten Institute sich nicht gegen
diese neueren Erziehungsmethoden als solche wendet. Die Stadt Zii-
rich konnte gewill auf diese Subventionen verzichten. Der Ordnungs-
antrag Illi ist wohl erst zu behandeln, wenn iiber die vorliegenden
Antrige abgestimmt ist.

I11i ~\uleubdmf bestiitigt, dal er nicht Gegner der Spielwiesen,
des Schwimmunterrichtes usw. ist: es sei ihm lediglich darum zu tun,
den Staat vor der Unterstiitzung dieser Institutionen zu bewahren.
Mit der vom Vorredner vorgeschlagenen Behandlung des Ordnungs-
antrages ist der Redner einverstanden.

Dr. Gasser- Winterthur wendet sich gegen den Ordnungs-
anirag und betont die Notwendigkeit der von Bnnel zur Unterstiit-
zung empfohlenen Institute. Durch Zusicherung einer staatlichen
Subvention soll deren Einfiihrung auch in irmeren Gemeinden er-

moglicht werden; ein Ausgleich \\ud dadurch geschaffen, dafl die
Stiidte eine wesentlich kleinere Subvention erhalten. Der Redner

empfiehlt Zustimmung zum Antrag des Regierungsrates

Werder- Zirich ersucht Illi, den Ordnungsantrag zuriickzu-
ziehen, da offenbar eine andere Losung nicht herauskommi. Zur

Sache ist an den Zweck der Vorlage, einen Ausgleich zu schaffen, zu
erinnern; es darf nicht dahin kommen, dall der Staat allein der Leid-
tragende ist. Auch in der Stadt hat man den Eindruck, daf dem
Staate nicht zu viel aufgehalst werden kann. Die Stadt Ziirich wird
auch ohne Subvention des Staates auf der betretenen Bahn weiter-
schreiten. Man sollte noch den erweiterten Turnunterricht und den
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Schwimmunterricht in das Geseiz aufnehmen, das heiflt dem Antrag
Briner zu lit. d zustimmen,

Reichling-Stifa bekdmpft auch den Antrag des Regierungs-
rates; eine Generalklausel ist abzulehnen, weil sie zu einer Kaut-
schukbestimmung wiirde. Zu den Antrigen Briner ist zu sagen, daB
der Schwimmunterricht und der erweiterte Turnunterricht auch in
den Kreisen der Bauernfraktion Sympathien begegnet; dagegen wird
die Subvention der iibrigen Institute bestimmt abgelehnt. Es soll
also an der Kommissionsvorlage festgehalten werden. Im Auftrage
Tllis kann der Redner dessen Ordnungsantrag zuriickziehen.

Dr. MoubBon, Erziehungsdirektor, betont, dall der Antrag des
Regierungsrates auch der lit. g gegeniiber zu gelten habe, besonders
auch deshalb,, weil die Fachlehrer mit den in jener Linie aufgezihl-
ten Kindergirten in gar keinem Zusammenhange stehen.

Der Referent wendet sich im besonderen noch gegen den An-
{rag Briner zu lit. g und hilt an der Kommissionsvorlage fest.

Dr. Moufon, Erziehungsdirekfor, setzt noch auseinander, was
unter Fachlehrern zu verstehen ist. In der letzten Zeit gestaltete
sich das System in der Stadt Ziirich so aus, dafl die Lehrer in den
Kunsfichern durch Anstellung von Fachlehrern entlastet wurden;
diese Einrichtung erheischte eine besondere Regelung des Subven-
tionssystems. Mit Riicksicht darauf muf lit. g des Antrages Briner
abgelehnt werden.

Bereinigung.

1. Die Antrige Briner zu § 1, lit. d und e, sind zuriickgezogen.

2. Antrag Briner zu lit. g¢ wird mit 105 gegen 82 Stimmen ab-

gelehnt.

3. Wolfensherger-Hinwil beanragt, dem Regierungsantrag

den Antrag Briner zu 1d gegeniiberzustellen.

Dr. G asser- Winterthur beantragt, auch noch lit. e in die Ab-
stimmung einzubeziehen.

Der Referent beantragt, zuerst den Antrag der Regierung dem
Antrag Wolfensherger gegeniiberzustellen; was dann herauskommt,
soll dem Antrag der Kommission gegeniibergestellt werden.

Pfleghard- Ziirich erklirt, er sei anfinglich iiber die Haltung
der Bauernfraktion gegerniiber stiidtischen Begehren ungehalten ge-
wesen, sei aber nachher zur Einsicht gekommen, dafl die Anspriiche
der Stadt hinsichtlich Subventionen zu weit gehen. Er empfiehlt eben-
falls Zustimmung zum Antrag Briner, lif. d.

“Schmid-Hongg verficht die Interessen der Vorgemeinden Zii-
richs, die mit denjenigen der Stadt Ziirich nicht auf gleichen Fufl ge-
stellt werden diirfen. Auch die industriellen Ortschaften im Oberland
haben ein Interesse daran, fiir Ferienheime usw. Subventionen des
Staates zu erhalten. Der Redner empfiehlt Annahme des Antrages
des Regierungsrates.

Der Rat lehnt eventuell den Antrag des Regierungsrates, auf
den 81 Stimmen fallen, zugunsten des Antrages Wolfensherger, auf
den 96 Stimmen fallen, ab.

Kaufmann- Zirich nimmt den Antrag Briner zu lit. e wie-
der auf.

Der Rat lehnt in einer weiteren Eventualabstimmung diesen
Antrag mit 102 gegen 77 Stimmen ab.

In der Hauptabstimmung wird mit 105 gegen 51 Stimmen am be-
reinigten § 1 gegeniiber der Kommissionsvorlage festgehalten.

§5und 8. Der Vorsitzende teilt mit, daf Dr. Kern-Ziirich
seinen Antrag zu § 5 zuriickziehe.

Der Referent empfiehlt Zustimmung zur Kommissionsvorlage;
die daraus erwachsende Mehrbelastung von rund Fr. 70 000.— gegen-
iiber der regierungsriitlichen Vorlage ist fiir den Staat tragbar.

Manz- Ziirich beklagt sich iiber den Kridmergeist, der in der
Kommission geherrscht habe. Das Wohl der Jugend mufite zugunsten
des finanziellen Interesses einzelner Landgemeinden zuriicktreten.
Es entbehrt nicht eines gewissen Interesses, dal gerade die Partei,
die iiberall sparen will, hier so freigebig wird zu Lasten des Staates.

Der Referent wendet sich personlich gegen die Auslassungen
des Vorredners iiber die Kommissionsverhandlungen und rechtfertigt
seine Haltung als Président in der Abstimmung iiber den Antrag, der
fiir die Gestaltung des § 5 ausschlaggebend war.

Dr. Schmid- Ziirich stellt fest, dal das vorliegende Gesetz
einen starken sozialen Inhalt hat, obwohl einige weitergehende An-
trige der Sozialdemokraten abgelehnt wurden. Zum Riickzug des
Antrages Dr. Kern ist zu bemerken, dafl dieser als eine Briicke zwi-
schen dem Antrag des Regierungsrates und demjenigen der Kom-
mission gedacht war. Nachdem sich der Regierungsrat fiir den An-
trag der Kommission ausgesprochen hat, hesteht kein Anlaf mehr,
den Antrag aufrecht zu erhalten.

Die §§ 5 und 8 sind in der Fassung der Kommission angenommen.

§ 6. Dr. MouBon, Erzichungsdirektor, teilt mit, dall er die
Verhilinisse einzelner Sekundarschulgemeinden gepriift habe, gleich-
wohl aber Festhalten an der gedruckten Verlage empfehle. Wollte
man auf die Durchschnittssteuer der Sekundarschulgemeinden abstel-
len, so wiirde die Berechnung der Staatsheitriige eine erhebliche Ar-
beit des statistischen Amtes erheischen. Fiir die in der Diskussion
erwihnten Gemeinden Bassersdorf und Niirensdorf ergibe sich iibri-
gens bei Anwendung des von Dr. Spief vergeschlagenen Modus eine
ungiinstigere Einreihung in der Skala. Ganz ungiinstige Verhilinisse
ergiben sich z B. fiir Uhwiesen; es kiime in die 9. Klasse, wihrend
es nach der Vorlage in die 1. Klasse eingereiht ist. Der Redner er-
wiihnt eine Reihe von Sekundarschulgemeinden, die in der neuen Ein-
teilung viel elinstiger eingereiht sind als in der bisherigen und emp-
fiehlt Festhalten an der gedruckten Vorlage. Der Paragraph ist im
iibrigen unbestritten.

§31. Der Referent erortert den Antrag G. Meyer-Bauma ; or
hélt die darin enthaltenen Erweiterungen fiir iiberfliissig, die Strei-
chung dagegen als zu weitgehend. Der Antrag der Kommission is
vorzuziehen.

Dr. F aas - Ziirich unterstiitzt den Streichungsantrag Dr. Gass
im Unterrichtsgesetz ist das Notige bereits gesagt, und zwar besser
als in der Vorlage.

Dr. MouBon, Erziehungsdirektor, betont, dal mit dem § ¢
des Unterrichtsgesetzes nicht auszukommen ist. Ein Lehrer, desscn
sittliches Verhalten die Schule gefdhrdet, soll des Unterrichtes ent-
hoben werden konnen. Es ist tatséichlich schon vorgekommen, d:f
das Gericht unterlassen hat, einen Lehrer, der wegen Sittlichkeits-
vergehen zu mehreren Monaten verurteilt wurde, seiner Stelle zu
entheben. In solchen Fillen miissen die Schulbehérden eine Hand-
habe besitzen, um einschreiten zu kénnen.

Dr. Faas- Zirich ist durch die Ausfiihrungen des Vorredneis
nicht iiberzeugt worden. Der Regierungsrat kann gemifl Absatz 2
von § 9 des Unterrichtsgesetzes jederzeit gegen einen Lehrer, der
verurteilt worden ist, einschreiten.

Dr. MouBon, Erziehungsdirektor, repliziert. § 9 des Unter-
richtsgesetzes gestattet, wenn man ihn ganz liest, den Behorden nur
eine zeitweilige Suspendierung eines fehlbaren Lehrers. Damit ist
den Gemeinden nicht gedient.

Heu B er- Ziirich schlieBt sich den Ausfithrungen von Dr. Faas
an. Die Gerichte werden auf Ersuchen der Erziehungsdirektion
sicherlich jedem fehlbaren Lehrer gegeniiber die Einstellung i
Amte aussprechen. Die Bestimmung, daBl wegen sittlichen Vergehens
Suspendierung erfolgen kann, fithrt zu allerlei Schniiffeleien. Per-
sonlich gibt er zu dem in der letzten Sitzung gefaliten BeschluB, die
Zahlung der Stellvertretungskosten fiir Offiziershildungsschulen der
Lehrer zu streichen, die Erklarung ab, die sozialdemokratische Partei
sei gegen die Unterstiitzung des Militarismus, aber keine Gegnerin
der Volksschule oder der Lehrer. Der Redner ist seinem Lehrer jetz
noch dankbar: auch den Lehrern seiner Kinder ist er zu Dank ver-
pilichtet. :

Dr. Schmid- Ziirich ist iiber die persénliche Erklirung des
Vorredners erstaunt; im Rat ist der Vorwurf der Schulfeindlichkei!
nicht gefallen. Zu § 31 empfiehlt der Redner Annahme der Kom-
missionsvorlage; es ist unbedingt notwendig, dall eine Suspendierung
wegen sittlichen Vergehens vorgesehen wird. Dadurch ist es mog-
lich, einen entgleisten Lehrer beizeiten wieder in die rechte Bahu
zu bringen. Die im Antrage Meyer enthaltene Bestimmung, die Ent
lassung sei ausgeschlossen, wenn es sich lediglich um die Ausiibung
verfassungsmifig garantierter Rechte handle, ist iiberfliissig; dies
Rechte sind durch die Verfassung garantiert.

Dr. Gasser-Winterthur will der Behorde das Recht, eine:
Lehrer wegen Verfehlungen zu entlassen, nicht geben; denn der Leh
rer ist vom Volk fiir eine Amtsdauer gewihlt. Es kann sich als
hochstens um eine Suspension bis zum Ablauf der Amtsdauer handeln.
Dann wird- man sehen miissen, ob der Suspendierte wieder gewahli
wird. Eine Korrektur der Volkswahl durch administrative Verfii
gungen geht nicht an. Der Artikel gehort nicht in dieses Gesetz:
bei der Revision des Unterrichtsgesetzes kann man iiber eine Ande
rung der Bestimmung reden.

Dr. Faas- Ziirich wendet sich gegen den in der letzten Sitzung
von Dr. Guhl gestellten Antrag; es ist nicht abgeklirt, was ent-
ehrende Vergehen sind. Zum Beispiel fillt die Vornahme unziich-
tiger. Handlungen nicht unter diesen Begriff. Der Redner &uflert
sich nochmals zum Streichungsantrag Dr. Gasser und bezeichnet es
als undemokratisch, einer Verwaltungshehérde so wichtige Entschei-
dungen anzuvertrauen, wie dies die Kommissionsvorlage bezweckt.

Der Referent betont, daB der Paragraph mit Riicksicht auf
den Schluflabsatz, wo vom Ruhegehalt die Rede ist, in dieses Gesetz
hineingehért. Auch materiell ist der Antrag der Kommission durch-
aus berechtigt; bei aller Achtung vor der Volkswahl mufl doch den
Erziehungsbehorden das Recht gegeben werden, gegebenen Falles
wihrend der Amtsdauer gegen fehlbare Lehrer einschreiten zu kon-
nen. Die Stellung des Lehrers legt ihm weitgehende Verpflichtungen
auf; er soll als Vorbild, nicht als abschreckendes Beispiel seiner
Schule vorstehen.

Bereinigung des Paragraphen.

1. Zum 1. Satz zieht Dr. Guhl seinen Antrag zuriick.

2. Zu Absatz 1 liegen Antrdge von Dr. Guhl und von Dr. Kern

vor.

In einer eventuellen Abstimmung wird der Antrag Dr. Guhl mit
78 gegen-52 Stimmen abgelehnt. Weiter eventuell wird der Antrag
Dr. Kern mit 88 gegen 62 Stimmen abgelehnt. Der so bereinigte
Kommissionsantrag wird mit 98 Stimmen zum Beschluf erhoben. Auf
den Antrag Meyer fallen 70 Stimmen.

In der SchluBabstimmung wird gegeniiber dem Streichungsantrag
Dr. Gasser, auf welchen 71 Stimmen fallen, mit 98 Stimmen an der
Kommissionsvorlage festgehalten.

§ 32 angenommen.

(Fortsetzung folgt.)

Kant. Ziirch. Verband der Festbesoldeten.

Jahresbericht pro 1926/27.
Der Jahresbericht des K.Z.V.F. wird in gewisser Hin-
sicht jeweilen zu einer Chronik der Begebenheiten, die sich au
der groBen politischen Biihne ereignen, soweit sie die wirt-




schaftlichen Verhiltnisse unseres Standes und des Volkes be-
cinflussen. Unsere Aufgabe besteht ja eben darin, dieses Spiel
der Krifte zu verfolgen, ihren Wirkungen nachzugehen und,
wo immer moglich, mit den uns zur Verfiigung stehenden
litteln den Standpunkt unserer Berufsverbinde zu wahren.

Gerade die erste Aktion aber, die wir im Berichtsjahre zu
unternehmen hatten, gehorte nicht in die Reihe derjenigen, in
der spezielle Interessen des Festbesoldeten zu verteidigen wa-
ren. Das Einfiihrungsgesetz fir die Kranken- und Unfallver-
sicherung, das in der Volksabstimmung vom 6. Juni 1926 zur
Annahme gelangte, verfolgt soziale Verbesserungen der Lage
der Allgemeinheit. Dennoch fanden wir es notwendig, auch
unserseits alles zu tun, um diesem Ausbau der Sozialgesetz-
gehung zur Verwirklichung zu verhelfen. Je fester die Not-
wendigkeit derartiger gesetzgeberischen Sicherungen der wirt-
schaftlich Schwachen im Bewulftsein des Volkes verankert sind,
um so weniger werden die Fiirsorgeeinrichtungen der offent-
lichen Dienste Gegenstand ungerechtfertigter Kritik sein. Das
gleichzeitig zur Abstimmung gelangende Geseiz diber das Ge-
meindewesen beriihrte uns nur mittelbar. Wenn aber durch
dessen Annahme ein paar wirklich iiberlebte alte liebe Gewohn-
heiten iibertriebener Kleinstaaterei zu Fall kamen und einer Zu-
sammenfassung groflerer Kréaftegruppen Platz machen miissen,
so liegt dies im besten Interesse des ganzen Volkes und kommt
dann auch uns zugute. Dieser Abstimmung, bei der in der Tat
die fortschrittlichen stidtischen Gemeinwesen im Kampfe gegen
engherzigen Sonderinteressen den Ausschlag gaben, folgten hef-
tice Besprechungen des Abstimmungsergebnisses. Der Ruf:
Die Stadt vergewaltigt das Land!»> wurde wieder einmal mit
einer Eindringlichkeit wiederholt, da man glauben mochte, die
schlimmsten Zeiten der vordemokratischen Epoche seien ange-
brochen. Wenn man aber jene lauten Rufer aus der Landschaft
darauf aufmerksam macht, daR diese selben Gemeinwesen, die
hier den Fortschritt erzwangen, mehr als drei Fiinftel aller
stzatlichen Lasten aufbringen, dann findet man das in jenen
Kreisen durchaus nicht ungehorig. Mittlerweile sind nun
dank der neuen Ordnung schon da und dort einige alte Zopie
ge‘allen, ohne dafl man davon hort, das L.and sei in seinen
wirklichen Existenzbedingungen geschiidigt.

‘Wohl das wichtigste Ereignis des Berichtsjahres bildet die
Arnahme des Gesetzes iiber die Alters-, Invaliditits- und Hinter-
bliebenenversicherung der Beamien, Angestellien und Arbeiter
des Kantons Ziirich. Mit dieser Regelung ist nun endlich auch
urseren kantonalen Beamten die Sicherung zuteil geworden,
di= andere Berufsgruppen schon léingere Zeit geniefen. Wir
alie freuen uns aufrichtig iiber den wohlverdienten Er-
folg dieser groBen und aktiven Session. Eine Abstim-
mingsvorlage von dieser Tragweite in der heutigen po-
litischen Verneinungsperiode durchzubringen ist keine Klei-
nigkeit, und wir miissen der umfassenden und wohldurch-
dochten Leitung der Propagandazentrale unserer Freunde alle
Anerkennung zollen. Sie hat es verstanden, umsichtig sich der
Situation anzupassen, hat grofziigig ihre Mittel am rechten
Orfe eingesetzt und arbeitsfreudige Leute an die richtigen Posten
erfsandt. Und mit besonderer Freude und Genugtuung erwéh-
nen wir, wie alle unserer Sektion, verbandstreu, die im Kampfe
sichende Gruppe mit Rat und Tat und mit den bei &hnlichen
Anlissen gemachten Erfahrungen unterstiitzten. Die zentrale
Verbandsleitung griff ein, wo sich ihr Gelegenheit bot und wo
man ihre Mitarbeit wiinschte, und die uns von den Kollegen fiir
die Mitarbeit ausgesprochene Anerkennung hestérkt uns in der
Auffassung, daB unser Verband immer und immer Gelegenheit
haben wird, fruchtbringende Arbeit innerhalb der durch die
Verhilinisse gezogenen Grenzen wirklich zu leisten.

Gegen den SchluB des Jahres 1926 erregten sich die Ge-
liiiter unter dem Schlachtruf: «Fiir oder wider das Geireide-
monopol!> Die Festbesoldeten in ihrer Eigenschaft als Kon-
sumenten neigten der Lisung unserer Brotversorgung unter
dem Schutze des Monopols zu. Das Grofkapital aber focht
unter dem Stichwort «Handels- und Gewerbefreiheits gegen
das Monopol. In diesem Kampfe fiir die nackten Vorteile der
Banken und GroBhindler war ihnen jedes Mittel recht, das den
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unentschlossenen Wihler in ihrem Sinne beeinflussen konnte.
So schimpfte man iiber die Staatsbetriebe und schonte auch
deren Beamte nicht. Besonders unsere Kollegen in den Bundes-
betrieben mufiten sich manche Ungerechtigkeit gefallen lasseun,
und wir alle mufiten dem unschonen Treiben zusehen, ohne
wirksam genug entgegnen zu konnen, weil uns die Mittel
fehlten, die unsere Gegner in den Kampf stellen konnten. Der
Ausgang war iiberraschend. Das Heer der Neinsager im Verein
mit dem Geldaufwand der Getreidehéndler hrachte die Vorlage
zu Fall. Eine beunruhigende Lehre mufl daraus gezogen wes-
den: Wenn man fiir eine Aktion gegenwiirtig genug Geld ein-
setzen kann, ist es fast sicher moglich, jede eidgenéssische Vor-
lage — und sei sie noch so fortschrittlich und im Interesse der
Allgemeinheit — zu Fall zu bringen. Fiir uns aber klingt dar-
aus die Mahnung, auch die eidgenossischen Dinge wachsamn:
zu verfolgen und uns nicht engherzig abzuschliefen, sondern
zusammenzuschliefen und mit gleichgesinnten Gruppen dauernd
gute Beziehungen zu pflegen, damit derartigen Interessengrup-
pen eine moglichst breite und einheitliche Front entgegengestellt
werden kann. Tief bedauerlich an diesem Miferfolg der eidge-
nossischen Gesetzgebung ist die ungiinstige Riickwirkung auf
die Losung des Alkoholproblems und die endliche Verwirk-
lichung der Sozialversicherung. In dieser Richtung wird auch
unser noch eine Pflicht warten, nicht zu ruhen, bis die beidén
letztgenannten Angelegenheiten in befriedigender Weise ge-
regelt sind, auch wenn hier nicht blof enggezogene Erwigun-
gen reiner Festbesoldetenpolitik in Frage stehen. Wir sind uns
der Verantwortung gegeniiber der Allgemeinheit zu sehr be-
wulbt.

Das neue Jahr rief uns noch einmal zu einer Stellung-
nahme zum Wohnungsproblem. Nachdem die sozialdemokra-
tische Partei ihre Initiative zuriickgezogen hatte und das kom-
munistische «Wohnrechty keinerlei Unterstiitzung fand, war
die Bahn frei fiir einen Vorschlag des Kantonsrates, der dem
Wohnungsbau durch Gewihrung von Darlehen und Barbei-
trigen neue Impulse verleihen wollte. Wir standen fiir die
Vorlage, die im Wohnungsmarkt eine fiihlbare Erleichterung
versprach, ein und erlebten die Genugtuung der Annahme durch
das Ziirchervolk wiederum durch die Stimmenzahlen der Stidte.
Gerade in den Debatten um diese Vorlage zeigte sich wieder,
wie verstindnislos gewisse lindliche Kreise den Bediirfnissen
der stiidtischen unselbstiindig Erwerbenden gegeniiberstehen.

Noch ein wichtiges Ereignis fillt in die Berichsperiode: der
AbschluBl der jahrelangen Verhandlungen iiber das eidgends-
sische Besoldungsgesetz. Wie oft war die Situation unklar, ja
verworren; wie viele Einfliisse machten offen oder verdeckt
dem Werke Schwierigkeiten aller Art. So bedeutet der vor-
ldufige Abschlull dieses Kampfes fiir unsere Kollegen im eidge-
nossischen Dienste eine allerdings nicht ungetriibte Erleichte-
rung. Wir wollen nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daf
eine auf dem linken Fliigel der radikalen Partei stehende
Gruppe von Festbesoldetenvertretern sich um eine fortschritt-
liche Losung dieser Angelegenheit viel Miihe gab. Die «Skala
Grafy bildete den Schliissel zu einer Basis, auf der eine Ver-
stindigung moglich war, und unser Vertreter im eidgendssi-
schen Parlament, Herr Nationalrat Hardmeier, hat bei allen
diesen Verhandlungen der Sache der Festhesoldeten sehr schér-
zenswerte Dienste geleistet. Wir freuen uns dessen aufrichtig
und danken ihm fiir seine Bemiihungen.

War nach dem allzulangen Kampfe, in dem keiner der
Spieler seine Forderungen restlos durchzubringen vermochte,
eine gewisse Ermiidung eingetreten, und glaubte man auf einen
ruhigen Ablauf der Referendumsfrist zuversichtlich hoffen zu
diirfen, so wurde die Hoffnung arg getiuscht. Den Kommu-
nisten Basels schien das ruhige Einlenken der politischen Par-
teien in die nun einmal vorhandenen Tatsachen eine giinstige
Gelegenheit, sich ihrerseits mit viel TLirm bemerkbar machen
zu konnen. Sie ergriffen das Referendum, hearbeiteten mit ihren
Argumenten die weniger einsichtigen Biirger, um so unser

Volk in einen Abstimmungskampf zu verwickeln, der die Lei-

denschaften neu aufwiihlen miifte. Wir fanden es fiir not-
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wendig, durch Zirkular und Pressemeldungen unsere Stellung
zu diesen verwerflichen Manovern festzulegen.

Wenden wir uns nach dieser mehr d&ullern Betitigung un-
seres Verbandes nunmehr den Fragen zu, die uns innerorgani-
satorisch beschiftigien. Da ist in erster Linie die erfreuliche
Tatsache zu registrieren, daf unser Verband keinerlei Schwii-
chung erfahren hat. Alle unsere Sektionen — trotz der Zahl 13
— blieben uns treu. Und was ganz besonders erfreulich ist,
cine Sektion, der Verein der Beamten und Angestellten der Stadt
Winterthur, hat den Anschlub} vollzogen. Wir ziehen aus dieser
irscheinung den trostlichen SchluB: Die Notwendigkeit der Er-
haltung eines Spitzenverbandes der einzelnen Berufsverbénde
der Festhesoldeten wird immer mehr anerkannt. Je stirker diese
[insicht wird und je vollstindiger die Vereinigung aller zu-
sammenhiingenden Gruppen wird, um so kriftiger und wirk-
samer werden die Aktionen unserer Organisation sein.

Bei den Verhandlungen mit den Winterthurern machte sich
das Bediirfnis nach einer Werbeschrift geltend, die iiber die
Titigkeit und die Ziele unseres Verbandes in kurzen Ziigen
orientieren wiirde. Durch das Entgegenkommen des Vereins
der Staatsheamten konnte eine solche Schrift, wenigstens in be-
scheidenem Umfange, geschaffen werden. Ein fiir das neuge-
griindete Organ des Vereins der Staatsangestellten, «Der Staats-
angestelltey bestimmter Artikel des Zentralprisidenten: «Der
Titigkeitshereich des K. Z.V.F.» liell sich ohne grofie Kosten
als Separatdruck erstellen. Die Drucksache ist mit einem
Werbebrief bereits an weitere Organisationen, deren Beitritt zu
unserem Verband wir erwirken mochten, verschickt worden.
Dem «Kantonalen» sei fiir das Entgegenkommen herzlich ge-
dankt!

Weniger erfreulich ist der Stand unserer Kasse. Trotz
sorgfiltigem und sparsamem FEinsatz unserer Mittel geniigen
die laufenden Einnahmen kaum zur Deckung der Bediirfnisse,
namentlich dann, wenn besondere Aktion notwendig wird. Der
Zeniralvorstand versucht gewissenhaft, der Situation Herr zu
werden, und er hat in richtiger Erkenntnis der tatsiichlichen
und psychologischen Notwendigkeiten bei seinen Bemiithungen
um Einsparungen sich selber nicht geschont. So ist zu hof-
fen, dal auch in dieser Hinsicht die momentan ungiinstige
Situation iiberwunden werde.

Uber die Zusammenarheit der Mitglieder des Teitenden
Ausschusses und des Zentralvorstandes kann der Bericht-
erstatter seine uneingeschrinkte Befriedigung aussprechen. Es
ist in unserem Kreise eine Selbstverstindlichkeit, sich offen und
ohne Vorbehalte auszusprechen, weil man weil}, daf jeder nur
der Sache dienen will. Diese Atmosphiire der Offenheit schafft
dann jene Zuversicht und jenes Vertrauep, die allein erspriel-
liche Arbeit gewiihrleisten. Allen Mitarbeitern fiir ihre Be-
miithungen herzlich zu danken, ist mir eine angenehme und
aufrichtig geiibte Pflicht.

Ziirich, den 1. Oktober 1927.

Der Zentralprisident des Kant. Ziirch. Verbandes
der Festbesoldeten:

F.Rutishauser.
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Berichtigung: Leider hat sich in den Bericht iiber
meine Versuchsklasse (siehe «Piad. Beob.» vom 26. Nov. 1927)
ein Fehler eingeschlichen. Ich hatie vom Anfang bis zum
SchluB normale Klassenstiirke und gab die Klasse mit 42 Schii-
lern ab. A. Kleiner.




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 10. Dezember 1927, Nr. 20

